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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Bezirksvertretung Bottrop-Mitte 11.04.2024 Entscheidung 
 

Betreff 
 
Festlegung von Straßenausbauprogrammen 
hier: 
Ausbau der Straße Im Beckedal 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Straße Im Beckedal erhält auf der Grundlage des Planes des Fachbereichs 66 
„Ausbau der Straße Im Beckedal“, Straßenausbauprogramm, Lageplan vom 14.12.2023, 
die folgende Befestigung: 
 
Mischfläche:                    Betonsteinpflaster (rot) auf Tragschicht 
Parkflächen:                    Betonsteinpflaster (anthrazit) auf Tragschicht 
Begrünung:                     Bodendecker und Bäume (Ahorn) in Grünflächen 
Entwässerung:                Rinnenabläufe mit Anschluss an den Mischwasserkanal 
Beleuchtung:                   Aufsatzleuchten mit LED 
 
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Finanzielle Auswirkungen:           ja 
Haushalt im Jahr:                         2024/2025    
Produkt und Sachkonto:              120101   /    7.000.518.7000   
Art der Ausgabe:                          Ausbau der Straße Im Beckedal 
Bedarf:                                          715000,- Euro + FW 90.000,- Euro   
Haushaltsansatz:                          824.000,- Euro   
zusätzliche Einnahmen:               Anliegerbeiträge nach KAG /Landeszuwendung  
einmalige Belastung:                    Eigenanteil der Stadt Bottrop   
jährliche Folgekosten:                  keine  
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Problembeschreibung / Begründung  
 
Die Verwaltung hat den Entwurf des Straßenausbauprogramms für den Ausbau der 
Straße Im Beckedal erarbeitet. 
 
Die Straße Im Beckedal liegt im Stadtteil Bottrop-Mitte und dient als innere Erschließung 
eines Wohngebietes. Sie verknüpft die Paßstraße mit der Straße Auf der Bette. 
Damit der Straßenverlauf nicht als Umgehungsstrecke genutzt werden kann, ist schon 
im Bestand der Straße ein Teilstück als Einbahnstraße ausgewiesen, sodass der 
Anliegerverkehr von der Paßstraße kommend ein- und ausfahren kann, aber ab der 
abgebundenen Straße Mönchenort eine Einbahnstraße in Richtung Auf der Bette 
vorliegt. 
Im Zuge der vorgesehenen Kanalbaumaßnahme in dieser Straße soll auch die 
Verkehrsfläche erneuert werden. Dazu fand am 12.12.2023 in der Albert-Schweitzer-
Grundschule eine Bürgerinformationsveranstaltung statt, in der den Anwohnern und den 
politischen Vertretern das Ausbaukonzept vorgestellt wurde. 
 
Der vorhandene Straßenquerschnitt weist nur einen einseitigen, funktionsfähigen 
Gehwegbereich auf, der auch als Schulweg genutzt wird. Die Schüler queren die 
Fahrbahnfläche an mehreren Stellen um auf das Schulgelände oder zu den Grünanlagen 
zu gelangen. Die Stellplatzsituation in der gesamten Straße ist ungeordnet. Um eine 
Optimierung der Verkehrsfläche für alle Verkehrsteilnehmer zu erhalten, ist ein Ausbau 
als verkehrsberuhigter Bereich („Spielstraße“) vorgesehen. Dabei bleibt aber die 
Einbahnstraßenlösung (Teilabschnitt) erhalten und auch der Radfahrer kann weiterhin 
entgegen der Einbahnstraße die Verkehrsfläche nutzen. 
Der vorhandene Baumbestand in und an der Straße bleibt erhalten. Zusätzlich können 
11 neue Bäume gepflanzt werden. Die für die Verkehrsberuhigung notwendigen 
Baumscheiben, die nicht bepflanzt werden können, werden mittels Hochborden und 
Auspflasterung (mit Warnbake) hergestellt.  
Der ruhende Verkehr wird durch das Anlegen von 31 Stellplätzen neu geregelt. 
 
Die Anwohner haben den vorgestellten Ausbauentwurf zur „Spielstraße“ als die optimale 
Lösung für alle Verkehrsteilnehmer angesehen und die Baumaßnahme begrüßt. 
 
Die Befestigung der neu herzustellenden Verkehrsfläche erfolgt entsprechend der 
RStO`12. 
Die Beleuchtung der Straße wird komplett mit LED-Leuchten erneuert. 
 
 
Nach §14 Abs. 1, Nr. 3 Buchst. c) der Hauptsatzung der Stadt Bottrop vom 14.05.1997 
in der geltenden Fassung ist den Bezirksvertretungen die Festlegung von Ausbau- und 
Unterhaltungsprogrammen für Erschließungsanlagen vorbehalten, soweit die 
Bedeutung der Angelegenheit im Einzelnen nicht wesentlich über den Stadtbezirk 
hinausgeht. 
 
Bei der Verkehrsfläche der Straße Im Beckedal handelt es sich um eine Anlage, deren 
Bedeutung nach §14 Abs. 1 der Hauptsatzung nicht über den Stadtbezirk hinausgeht, 
so dass die Zuständigkeit der Bezirksvertretung gegeben ist. 
 
Die Verwaltung empfiehlt das Straßenausbauprogramm für die Verkehrsfläche der 
Straße Im Beckedal, auf der Grundlage des Planes des Fachbereichs 66 „Ausbau der 
Straße Im Beckedal“, Straßenausbauprogramm, Lageplan vom 14.12.2023, zu 
beschließen. 
 
 
Der Lageplan wird in der Sitzung vorgelegt und bei Bedarf erläutert. 
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Tischler 
 
Anlage(n): 
1. Nachhaltigkeitscheck 
2. Protokoll Bürgerinfo Im Beckedal 
3. Lageplan 




